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1 Angaben zum Projekt/Programm 
1.1 Projekt-/Programmzusammenfassung 
 
Primeo Energie betreibt rund 20 bestehende, dezentrale Quartier-Wärmeverbünde in den Gemeinden 
Arlesheim, Reinach und Münchenstein. Diese werden heute vorwiegend mit gasbefeuerten Blockheiz-
kraftwerken (BHKW) und fossilen Spitzenlastkesseln betrieben. Die  plant ihr Areal in 
der Talsohle von Arlesheim zu überbauen mit dem Ziel, ein internationales Kompetenzzentrum für die 
Digitalisierung der industriellen Produktion (Industrie 4.0) zu errichten. Dabei wird das neue Rechen-
zentrum hohe Mengen an ungenutzter resp. überschüssiger Abwärme an die Umwelt abgeben.  

Das Projekt besteht darin, einerseits die bestehenden Wärmeverbünde auf CO2-neutrale Energieträger 
und Abwärme umzurüsten. Andererseits die Wärmeverbünde zusammenzuschliessen und zu verdich-
ten. Auf dem Areal der  in Arlesheim wird eine neue Grundlastzentrale gebaut. Diese 
beinhaltet drei Wärmepumpen, welche die anfallende Abwärme des Rechenzentrums in Komfortwärme 
umwandeln. Die Wärmepumpen produzieren simultan Kälte, welche auf dem Areal ebenfalls gebraucht 
wird. Des Weiteren wird noch eine neue doppelte Altholz-Feuerungsanlage auf dem Areal gebaut, wel-
che mit regional anfallendem Altholz gespiesen wird. Alle Wärmebezüger werden im Endausbau ab der 
neuen Grundlastzentrale versorgt.  Einige der bisherigen fossil befeuerten und dezentralen Kessel blei-
ben im Projektfall zur Abdeckung der Spitzenlast bis auf Weiteres bestehen.  

Gleichzeitig zum sukzessiven Abbau der BHKW ab dem Jahr 2023 wird die doppelte Altholz-Feuerungs-
anlage in Betrieb genommen. Die Wärmepumpen werden danach schrittweise ab 2024 nachgeschaltet. 
Dabei soll die Versorgung der Wärmebezüger bereits ab Wirkungsbeginn mit dem höchstmöglichen 
Anteil an Wärme mit erneuerbarer Energie gewährleistet werden.  
 
Das Ziel des Projektes ist daher die Nutzung der Abwärme auf dem Areal der uptownBasel AG, die 
Substitution von fossilen Energieträgern in den bestehenden Versorgungsgebieten sowie die Verdich-
tung der bestehenden Wärmenetze mit dem Areal und neuen, bisher nicht erschlossenen Gebieten.  
 
Der Zusätzlichkeitsnachweis erfolgt in Form einer vergleichenden Investitionsanalyse (Option 2 gemäss 
BAFU Vollzugsmitteilung 2022, Version 8). Das Monitoring beruht auf Energiemessungen mit Wärme-
zählern. Das Monitoring wird in zwei Teile aufgeteilt: Bestehende und neue Bezüger. Die neuen Wär-
mebezüger unterstehen dem Anhang 3a der CO2-Verordnung (Anhang 3a, Ziff. 1 Bst. a) und das Mo-
nitoring wird gemäss der vorgegebenen Lösung für Wärmeverbünde durchgeführt. Zur Bestimmung der 
Anwendbarkeit des Anhangs 3a auf die bestehenden Quartier-Wärmeverbünde im Projekt, wurde der 
Entscheidbaum aus dem Anhang F zu Rate gezogen (BAFU Vollzugsmitteilung 2022, Version 8). Alle 
bestehenden Bezüger, welche zuvor nicht ausschliesslich mit einer einzigen fossilen Energiequelle ver-
sorgt wurden, unterstehen nicht dem Anhang 3a. Die Berechnung dieser Bezüger fällt unter den Anhang 
F und wird gemäss einer konservativen Lösung durchgeführt.  
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1.2 Typ und Umsetzungsform 
 

Typ  1.1  Nutzung und Vermeidung von Abwärme 
 2.1  Effizientere Nutzung von Prozesswärme beim Endnutzer oder Optimierung         

 von Anlagen 
 2.2  Energieeffizienzsteigerung in Gebäuden 
 3.1  Nutzung von Biogas2  
 3.2  Wärmeerzeugung durch Verbrennen von Biomasse mit und ohne 

 Fernwärme 
 3.3  Nutzung von Umweltwärme 
 3.4  Solarenergie 
 3.5  Netz-unabhängiger Stromeinsatz  
 4.1  Brennstoffwechsel bei Prozesswärme 
 5.1  Effizienzverbesserung im Personentransport oder Güterverkehr  
 5.2  Einsatz von flüssigen biogenen Treibstoffen  
 5.3  Einsatz von gasförmigen biogenen Treibstoffen 
 6.1    Abfackelung bzw. energetische Nutzung von Methangas3 
 6.2   Methanvermeidung aus biogenen Abfällen4 
 6.3   Methanvermeidung durch Einsatz von Futtermittelzusatzstoffen in der  

  Landwirtschaft 
 7.1  Vermeidung und Substitution synthetischer Gase (HFC, NF3, PFC oder SF6) 

oder CO2  
 8.1  Vermeidung und Substitution von Lachgas (N2O), meist Landwirtschaft 
 9.1  Speicherung von Kohlenstoff in Holz 
 9.2  Speicherung von Kohlenstoff in Böden5 
 9.3  Speicherung von Kohlenstoff in nicht-organischen Materialien6 
 9.4  Speicherung von Kohlenstoff im Untergrund 

 
 andere: Nähere Bezeichnung 

 
Umsetzungsform 

 Einzelnes Projekt  Projektbündel  Programm 

 
  

 
2 Unter diesem Typ sind Projekte/Programme aufzuführen, bei denen in landwirtschaftlichen oder industriellen Biogasanlagen 

Biogas produziert wird und neben der reinen Methanvermeidung (=Kategorie 6) zusätzlich Bescheinigungen aus der Nutzung 
dieses Biogases in Form von Wärme oder aus der Einspeisung in ein Erdgasnetz generiert werden. Handelt es sich beim Pro-
jekt/Programm nur um Stromproduktion, welche durch die KEV abgegolten wird, und werden Bescheinigungen nur für den 
Methanvermeidungsteil generiert, fällt das Projekt/Programm unter den Typ 6.2. 

3 Unter diesen Typ fallen beispielsweise Deponiegasprojekte oder Methanvermeidung auf Kläranlagen. 
4 Unter diesen Typ fallen Biogasanlagen, die ausschliesslich für die Methanreduktion Bescheinigungen erhalten. 
5 Unter diesen Typ fallen Projekte, die Biokohle als Dünger verwendet wird. 
6 Unter diesen Typ fallen Projekte, die Biokohle als Baumaterial verwendet wird. 
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1.3 Projektstandort 
Das bestehende Versorgungsgebiet mit rund 20 Quartier-Wärmeverbünden umfasst die Gemeinden  
Arlesheim, Reinach und Münchenstein im Kanton Basel-Landschaft. Die Abbildung 1 zeigt das Gebiet 
mit den bestehenden Quartier-Wärmeverbünden. Innerhalb dieses Gebietes ist im Rahmen des Projek-
tes eine Verdichtung des Fernwärmenetzes und somit weitere Anschlüsse an die neue Grundlastzent-
rale geplant.  
 

Abbildung 1: Karte mit eingezeichnetem Gebiet der bestehenden Quartier-Wärmeverbünde und dem vorgesehe-
nen Perimeter für eine Verdichtung des Netzes im Rahmen des Projektes (rote Linie). Die geplante Grundlast-
zentrale befindet sich auf dem Areal der  

Innerhalb des eingezeichneten Perimeters in Abbildung 1 befinden sich diverse dezentrale Wärmever-
sorgungsanlagen. Die neue projektierte Grundlastzentrale befindet sich jedoch auf dem Areal der 

 gemäss Abbildung 2. Das Areal befindet sich an der .   
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Abbildung 2: Vergrösserte Ansicht der Parzelle  resp. dem Areal der  aus Abbildung 1. Die 
neue Grundlastzentrale wird auf diesem Areal gebaut (rotes Kreuz). 

 
 
1.4 Beschreibung des Projektes/Programmes 
1.4.1 Ausgangslage 

Primeo Energie betreibt in den Gemeinden Arlesheim, Reinach und Münchenstein 20 kleinere bis mitt-
lere dezentrale Wärmeversorgungsanlagen resp. Quartier-Wärmeverbünde. Die meisten wurden im 
Laufe der 1990er bis und mit dem Beginn des Jahres 2000 aufgebaut. Der überwiegende Teil der de-
zentralen Wärmeversorgungsanlagen verfügt zur Abdeckung der Grundlast über gasbetriebene BHKW. 
Der produzierte Strom wird jeweils ins Netz eingespeist. Die Abdeckung der Spitzenlast erfolgt mit 
Heizöl oder Erdgas befeuerten Heizkesseln. Zum Teil werden in den dezentralen Wärmeversorgungs-
anlagen auch CO2-freie Energieträger verwendet. Die Quartier-Wärmeverbünde stellen im vorliegenden 
Projekt das bestehende Wärmenetz gemäss Abbildung 1 dar. 
 
In der Talsohle von Arlesheim besteht das Areal der . Diese hat zum Ziel, das Areal 
komplett neu zu gestalten und das Konzept eines internationalen Kompetenzzentrums für die Industrie 
4.0 zu realisieren. Der Fokus liegt auf Bereichen wie Industrieproduktion, Gesundheitswesen und Lo-
gistik sowie die Querschnittsfunktion Digitalisierung. Als Plattform für vernetzte Unternehmen treibt die 

 den branchen- und disziplinenübergreifenden Wissenstransfer voran. So wird die Re-
alisierung latenter Ideen in den Bereichen Internet der Dinge, Robotics, künstliche Intelligenz, Mobilität 
der Zukunft oder agiles Arbeiten gefördert. Die energetischen Prozesse resp. das neue Rechenzentrum 
der Industrie 4.0 auf dem Areal setzt erhebliche Abwärmemengen frei. Aktuell wird die anfallende Ab-
wärme nicht genutzt.  
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1.4.2 Projekt-/Programmziel 

Einerseits sollen die 20 Quartier-Wärmeverbünde zu einem Wärmeverbund zusammengeschlossen 
werden. Folglich kann das bestehende Fernwärmegebiet durch die Verdichtungsmöglichkeiten massiv 
vergrössert werden, sodass möglichst alle Besitzer von grösseren Wohn- und Gewerbeliegenschaften 
in den drei Gemeinden eine Anschlussmöglichkeit erhalten. Wo noch nicht erfolgt, sollen auch die kan-
tonalen und kommunalen Bauten mit Fernwärme erschlossen werden. Die Wärme soll zu attraktiven 
Konditionen verfügbar gemacht werden, um so einen Beitrag zur Attraktivität der Region zu leisten. 
Andererseits sollen die gasbetriebenen BHKW in den dezentralen Wärmeversorgungsanlagen substi-
tuiert werden, um eine maximale Umlagerung der fossilen Energieträger auf erneuerbare zu bewirken. 
Die CO2-freien Anlagen sowie die mit Heizöl und Erdgas befeuerten Spitzenlastkessel bleiben jedoch 
teilweise bestehen. 
 
Weiter soll die auf dem Areal der  anfallende Abwärme möglichst vollumfänglich und 
sinnvoll genutzt werden. Die geschieht mittels Wärmepumpen, welche gleichzeitig Kälte produzieren 
können. Diese Kälte (ca. 10°C) soll den Kältebedarf der  abdecken.   
 
Die Kombination dieser beiden Projektziele soll mit folgenden Aggregaten und Installationen erreicht 
werden: 

- Bau einer neuen Grundlastzentrale auf dem Areal mit: 
o Jahr 2023: 1 x doppelte Altholz-Feuerungsanlage 
o Jahr 2024: 1 x Wärmepumpe 
o Jahr 2025: 1 x Wärmepumpe 
o Jahr 2028: 1 x Wärmepumpe 

- Bestehende dezentrale Spitzenlastkessel (Erdgas und Heizöl) 
- Bestehende dezentrale CO2-freie Anlagen 
- Bestehende Quartierfernwärmenetze 
- Neue Leitungen zur Verbindung der Quartier-Wärmeverbünde in den drei Gemeinden 
- Neuer Kälteanschluss für  

 
 
1.4.3 Technologie 

Die anfallende Abwärme wird mittels Elektro-Wärmepumpen auf das erforderliche Temperaturniveau 
angehoben. Da die zeitliche Arealentwicklung, die Abwärmeleistung und die -menge, sowie die Tempe-
raturen noch nicht bekannt sind, soll als erstes die doppelte Altholz-Feuerungsanlage in der neuen 
Grundlastzentrale in Betrieb genommen werden. Danach werden die drei vorgesehenen Wärmepum-
pen sukzessive, parallel zum Rückbau der BHKW, in Betrieb genommen. Je nach Entwicklung des 
Angebotes an Abwärme und je nach Ausbaustand des Wärmeverbundes, wird die Altholz-feuerungs-
anlage in Zukunft lediglich noch zur Abdeckung der Mittellast im Winter betrieben. Die Spitzenlast wird 
bis auf weiteres mit dem bestehenden Heizöl und Erdgas befeuerten Kesseln in den verschiedenen 
dezentralen Anlagen gedeckt. In einem späteren Ausbauschritt sollen auch diese durch erneuerbare 
Energieträger abgelöst werden. Die Wärme wird mit Wasser als Wärmeträger über erdverlegte ge-
dämmte Rohrleitungen zu den Verbrauchern geführt. Der Verbund wird daher als Warmwasserverbund 
(nicht Heisswasser) deklariert. Das Fernwärmenetz besteht aus Leitungen in Trassen, Hausanschlüs-
sen und Wärmeübergabestationen. Dabei handelt es sich um konventionelle, oft verbaute Elemente. 
 
Die Abbildung 3 zeigt das Schema der doppelten Altholz-Feuerungsanlage inkl. Rauchweg mit Vor-
schubrost, Feuerbox, Warmwasser-Boiler und Economizer. Gemeinsam erbringen die Anlagen eine 
Leistung von 19 MW. Der Economizer dient als Speicher für die Rückgewinnung der Abwärme im Sys-
tem. Durch den Luftvorwärmer Austritt erhöht sich die Anlageneffizienz. Da es sich beim Economizer 
um einen Rohrbodenwärmetauscher mit Glattrohren handelt, können allfällige Korrosionen des Warm-
wasserboilers vermieden werden. Als Brennstoff wird regional anfallendes Altholz verwendet.  
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1.4.4 Einhaltung der massgeblichen gesetzlichen Bestimmungen 

Die Abgasbehandlung der Altholz-Anlagen erfolgt so, dass die anwendbaren Emissionsgrenzwerte der 
Luftreinhalte-Verordnung (Beispiele: 150 mg/m3 NOx gem. Anhang 1, Ziff. 71, 50 mg/m3 VOC gem. 
Anhang 2, Ziff. 281, 20 mg/m3 Staub gem. Anhang 1, Ziff. 41, usw.) eingehalten werden. Die Flugasche 
wird in mehreren Stufen bis zum Economizer abgeschieden und aus dem System entfernt. Die Entstau-
bung erfolgt mittels Elektrofilter (siehe Abbildung 4) im Anlagensystem.  

 
Abbildung 4: Elektrofilteranlage und ihre Komponenten (A1.1a) 

Abbildung 3: Musterschema der doppelten Altholz-Feuerungsanlage inkl. Rauchgasweg (A1.1a und b) 
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Die Gewebefilteranlage (siehe Abbildung 5) scheidet die festen Partikel aus dem Rauchgasstrom aus. 
Die Rauchgasreinigung erfolgt durch Neutralisation, wo ein Additiv in den Rauchgasstrom geblasen 
wird.  
 

 
  

 
 
 
 
 
 

Schliesslich werden die Stickoxide über ein SNCR-System (siehe Abbildung 6) reduziert. Dabei wird 
eine Harnstofflösung als Reduktionsmittel nach dem Feuerraum einer Verbrennungsanlage eingedüst. 
Stickoxid-Werte unter 150 mg/Nm³ werden somit eingehalten. Gleichzeitig wird ein Ammoniakschlupf 
verhindert. 
 

 
Abbildung 6: Verfahrensfliessbild des «Selective NonCalytic Reduktion»-Systems (SNCR) (A1.1a) 

 
  

Abbildung 5: Gewebefilteranlage und ihre Komponenten (A1.1a) 
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1.5 Referenzszenario 
 
Szenario 1: 
In diesem Szenario werden die Anlagen des Projekts nicht gebaut. Folglich würde die Abwärme auf 
dem Areal der  nicht genutzt. Gleichzeitig müsste der Kältebedarf auf dem Areal mit 
Kompressorkühlern erzeugt werden. Die Komfortwärme der Privathaushalte in den bestehenden Quar-
tier-Wärmeverbünden wird weiterhin mit den gasbetriebenen BHKW sowie den fossilen Spitzenlastkes-
seln erzeugt. Die Liegenschaftsbesitzer in den unerschlossenen Gebieten heizen weiterhin mit dem, 
der Zeit entsprechenden Mix von dezentralen Heizungen. Wir erachten dieses Szenario als das wahr-
scheinlichste und wählen es daher als Referenzszenario, da es sich um die wirtschaftlich attrak-
tivste Variante handelt. 
 
 
Szenario 2: 
Die Anlagen des Projekts werden trotz schlechter Wirtschaftlichkeit realisiert. Dadurch verringern sich 
die CO2-Emissionen wie im Projekt vorgesehen. Dieses Szenario hätte für die Gesuchstellerin also er-
hebliche finanzielle Investitionen zur Folge ohne Garantie, dass die Wärme anschliessend verkauft wer-
den könnte resp. die Nachfrage für den Anschluss an das wachsende Fernwärmenetz besteht. Szenario 
2 ist demnach wirtschaftlich weniger attraktiv als Szenario 1. 
 
 
 
1.6 Termine 
 

Termine Datum Spezifische Bemerkungen 

Umsetzungsbeginn 11.07.2022 Vergabe der hauptsächlichen Investitionen 

Wirkungsbeginn 01.10.2023 (geplant) Schätzung aufgrund der Bauzeit 

 

 Anzahl Jahre Spezifische Bemerkungen 

Dauer des Projektes/Programms 
(in Jahren) 

 
 

28 Das Projekt ist auf das Jahr 2050 ausge-
legt. Das Netz wird sukzessive ausgebaut 
und der Restwert der jeweiligen Etappe am 
Ende der Projektlaufzeit gutgeschrieben. 

 

 Datum  Spezifische Bemerkungen 

Beginn 1. Kreditierungsperiode: 

 

11.07.2022 Kreditierungsperiode startet mit dem Um-
setzungsbeginn 

Ende 1. Kreditierungsperiode: 

 

31.12.2030 Gemäss VoMi BAFU 2022, V8, enden alle 
Kreditierungsperioden per Ende 2030, un-
abhängig vom Umsetzungsbeginn 
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2 Abgrenzung zu weiteren klima- oder energiepolitischen Instru-
menten und Vermeidung von Doppelzählung 

2.1 Finanzhilfen 
 
Gibt es für das Projekt/Programm bzw. Vorhaben zugesprochene oder erwartete Finanzhilfen7? 
 

 Ja 
 Nein 

 
Nach dem Baselbieter Energiepaket werden Anschlussförderbeiträge für den Anschluss an das Fern-
wärmenetz bezahlt. Diese Gelder gehen jedoch nicht an den Projekteigner, sondern an die Liegen-
schaftsbesitzer, die sich anschliessen lassen. Um eine Doppelzählung von derartigen Finanzhilfen zu 
vermeiden, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten einer Wirkungsaufteilung. Kapitel 8 der Vollzugsmit-
teilung 2022 V8 beschreibt das Vorgehen für Wärmeverbünde im Sinne des Anhangs 3a der CO2-Ver-
ordnung wie folgt: Eine Wirkungsaufteilung im Zusammenhang mit kantonalen Anschlussförderungen 
(Gebäudeprogramm) ist nicht erforderlich. Dafür wird für das vorliegende Projekt ein pauschaler Ab-
schlagfaktor von 10% im Emissionsfaktor berücksichtigt. Anschliessend kann auf die Wirkungsauftei-
lung verzichtet werden, da sie mit der Verrechnung dieses Faktors abgegolten wurde. So wird die Dop-
pelförderung vermieden. Auf eine direkte Förderung des Baus des Fernwärmenetzes durch den Kanton 
(Massnahme M18) wird im vorliegenden Projekt verzichtet. 

  
2.2 Schnittstellen zu Unternehmen, die von der CO2-Abgabe befreit sind 
Weisen das Projekt oder die Vorhaben des Programms Schnittstellen zu Unternehmen auf, die von der 
CO2-Abgabe befreit sind? 
 

 Ja 
 Nein 

 
Zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung als Kompensationsprojekt, konnte der Ausschluss von abgabe-
befreiten Unternehmen im Portfolio der Wärmekunden noch nicht abschliessend geklärt werden. Aktuell 
ist es so, dass diverse Unternehmen im Versorgungsgebiet (Arlesheim, Reinach, Münchenstein) abga-
bebefreit sind. Da ein Projektziel die massive Vergrösserung des Fernwärmenetzes ist, besteht die 
Wahrscheinlichkeit, dass abgabebefreite Bezüger an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. 
Diese Fälle werden im Rahmen des jährlichen Monitorings jeweils geprüft und gegebenenfalls separat 
erhoben. 
 
 
2.3 Doppelzählung aufgrund anderweitiger Abgeltung des ökologischen 

Mehrwerts 
Ist es möglich, dass die erzielten Emissionsverminderungen auch anderweitig quantitativ erfasst 
und/oder ausgewiesen werden (=Doppelzählung; s. auch Art. 10 Abs. 5 CO2-Verordnung)? 
 

 Ja 
 Nein 

 
Mit dem Wärmeverkauf an die Kunden ist keine Abgeltung eines ökologischen Mehrwerts verbunden. 
Die Wärmepreise sind Marktpreise ohne eine solche Anrechnung.   

 
7 Finanzhilfen sind geldwerte Vorteile, die Empfängern ausserhalb der Bundesverwaltung gewährt werden, um die Erfüllung 

einer vom Empfänger gewählten Aufgabe zu fördern oder zu erhalten. Geldwerte Vorteile sind insbesondere nichtrückzahl-
bare Geldleistungen, Vorzugsbedingungenbei Darlehen, Bürgschaften sowie unentgeltliche oder verbilligte Dienst- und Sach-
leistungen (Art kel 3 Absatz 1 Subventionsgesetz SR 616.1). 
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WBHKW,P Wärme aus BHKW, 90°C MWh/a 3’105 
(Jahr 2023) 

siehe A3.1_Berechnungs-
file, Mappe «Referenz-
werte» 

ETABHKW,W Effizienz der BHKW, wär-
meseitig 

--- 0.6000 Erfahrungswert Gesuch-
stellerin, Siehe A3.1, 
Mappe «Inputgrössen und 
Parameter» 

WGas,P Wärme aus  
Gasfeuerungen, 90°C 

MWh/a 8’975 
(Jahr 2023) 

siehe A3.1_Berechnungs-
file, Mappe «Referenz-
werte» 

ETAGas Effizienz Spitzenlastkessel 
Gas 

--- 0.9000 CO2-Verordnung (Stand 
2022), Anhang 3a, Ziff. 3.4 

𝐸𝐹2  Emissionsfaktor Gas tCO2/MWh 0.2030 Vollzugsmitteilung BAFU 
2022, Version 8, A3 

WHEL,P Wärme aus  
Ölfeuerungen, 90°C 

MWh/a 14’010 
(Jahr 2023) 

siehe A3.1_Berechnungs-
file, Mappe «Referenz-
werte» 

ETAHEL Effizienz Spitzenlastkessel 
Heizöl 

--- 0.8500 CO2-Verordnung (Stand 
2022), Anhang 3a, Ziff. 3.4 

𝐸𝐹2 ö  Emissionsfaktor von 
Heizöl 

tCO2/MWh 0.2650 Vollzugsmitteilung BAFU 
2022, Version 8, A3 

WWP,P Wärme aus dezentralen 
Wärmepumpen 

MWh/a 1’040 
(Jahr 2023) 

siehe A3.1_Berechnungs-
file, Mappe «Referenz-
werte» 

WWPneu,P Wärme aus Wärmepum-
pen/ 
Kältemaschinen  
(Abwärmenutzung) 

MWh/a 0 
(Jahr 2023) 

siehe A3.1_Berechnungs-
file, Mappe «Referenz-
werte» 

COPW Leistungszahl Wärme-
pumpe für Heizbetrieb 

--- 3.5000 Siehe A1.5_Leistungs-
zahl WP Friscaldo 

WΣ,P Summe Wärmeerzeugung MWh/a 32’953 
(Jahr 2023) 

Projektfall, siehe A3.1_Be-
rechnungsfile, Mappe «In-
putgrössen und Parame-
ter» 

𝑀 , ,  Stromverbrauch Be-
trieb/Wärmemenge 

% 2.0000 Projektfall, Betriebs-Strom-
verbrauch pro erzeugte 
Wärmemenge tot., siehe 
A3.1_Berechnungsfile, 
Mappe «Inputgrössen und 
Parameter» 

KP Kälte auf Wärmepumpen MWh/a 0 
(Jahr 2023) 

Projektfall, siehe A3.1_Be-
rechnungsfile, Mappe «In-
putgrössen und Parame-
ter» 

𝑀 , ,  Stromverbrauch Be-
trieb/Kältemenge 

% 2.0000 siehe A3.1_Berechnungs-
file, Mappe «Inputgrössen 
und Parameter» 

SBHKW,P Stromproduktion aus 
BHKW 

MWh/a 1’081 
(Jahr 2023) 

siehe A3.1_Berechnungs-
file, Mappe «Referenz-
werte» 

𝐸𝐹  Emissionsfaktor Strom 
(Strommix CH) 

tCO2/MWh 0.0298 Vollzugsmitteilung BAFU 
2022, Version 8, A3 
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4 Nachweis der Zusätzlichkeit 
 
Analyse der Zusätzlichkeit 
Es wird eine Wirtschaftlichkeitsanalyse in Form einer vergleichenden Investitionsanalyse des Projekt- 
und Referenzszenarios durchgeführt. Dabei dient der interne Zinsfuss (IRR) der Cashflows über die 
Projektlaufzeit als Mass für die Wirtschaftlichkeit. Der IRR wird auf dem Excel-Sheet der jährlichen 
Cashflows mit der dafür von Excel bereitgestellten Funktion berechnet (Siehe A3.1_Berechnungsfile, 
Mappe «Wirtschaftlichkeit»). Die durchgeführte Berechnung zeigt, dass das Projektszenario sowohl 
ohne Erträge aus dem Verkauf von CO2-Kompensationsbescheinigungen als auch mit diesen Erträgen 
weniger wirtschaftlich ist als das Referenzszenario. Während dieses einen IRR von 12.72% erreicht, 
beträgt der IRR des Projektszenarios ohne CO2-Erträge 5.34% und mit CO2-Erträgen 7.60% wie die 
Abbildung 9 zeigt. 

Das Projekt ist in seiner jetzigen Form aufgrund der Komplexität der erforderlichen technischen Anlagen 
bei weitem weniger rentabel als die Referenz. Das Projekt ist somit zusätzlich. Durch den Verkauf von 
Kompensationsbescheinigungen für die CO2-Reduktionen kann die Rentabilität des Projekts auf knapp 
7.5% gesteigert werden. Dies macht es für den Energieversorger Primeo wirtschaftlich tragbar, wenn 
auch immer noch grosse Rendite-Einbussen gegenüber der Referenz in Kauf genommen werden. 
 

 
Abbildung 9: Vergleich der Wirtschaftlichkeiten anhand des berechneten IRR 
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ETAFoss --- 0.9000 
Effizienz fossile Heizungen im Fernwär-

menetz des Versorgungsperimeters, 

Standardwert 

ETANetz --- 0.9000 
CO2-Verordnung (Stand 2022), Anhang 

3a, Ziff. 3.4 

COPW 
--- 

3.5000 Leistungszahl Wärmepumpen für Heiz-

betrieb 

EERK --- 2.5000 Kälteleistungszahl Wärmepumpe 

ETAKNetz 
--- 

0.9800 Effizienz Kältenetz, Siehe A3.1_Berech-

nungsfile, Blatt ‘Inputgrössen und Para-

meter’ 

GZ 
--- 

1.0000 Gleichzeitigkeit Wärme/Kälteproduktion 

ab WP 

COPKK 
--- 

3.2000 COP Kompressorkühler (Referenzfall) 

Siehe A1.5 

SLP 
--- 

0.2000 Annahme Projekteignerin 

Spitzenlastanteil an der Wärmeerzeu-

gung Projektfall (Gas und HEL) 

Betriebskosten Heizzentralen pro 
Investitionssumme 

% 4.0000 

Enthält Betriebsmittel (Altholz) 

Erfahrungswert Primeo  Energie mit 

Holzheizzentralen und Wärmepumpen, 

A4.6_Betriebskosten_Heizzentralen, 

Siehe A3.1_Berechnungsfile, Blatt ‘Her-

leitungen’ 

Betriebskosten Leitungen pro In-
vestitionssumme 

% 0.5000 
Erfahrungswert. S. Programm Wärme-

verbünde TP5 (KliK) 

Eigenstromverbrauch pro erzeugte 
Wärmemenge  

% 1.5000 

(Referenzfall) Erfahrungswert für die ein-

gesetzten Aggregate, Siehe A3.1_Be-

rechnungsfile, Blatt ‘Inputgrössen und 

Parameter’ 

Eigenstromverbrauch pro erzeugte 
Wärmemenge  

% 2.0000 

(Projektfall), Erfahrungswert für die ein-

gesetzten Aggregate, Siehe A3.1_Be-

rechnungsfile, Blatt ‘Inputgrössen und 

Parameter’ 

Eigenstromverbrauch pro erzeugte 
Kältemenge 

% 2.0000 

(Projektfall) Erfahrungswert für die ein-

gesetzten Aggregate, Siehe A3.1_Be-

rechnungsfile, Blatt ‘Inputgrössen und 

Parameter’ 

Kapitalzins % 3.00 
Vollzugsmitteilung BAFU 2022, Version 

8 

Preis CO2-Kompensationsrecht 
CHF/tCO2

eq 
120.00 

Angabe KliK für den Kanton Basel-Land-

schaft 

Wirkungsaufteilung: Anteil Ge-
suchsteller 

- 1.00 
Angabe Gesuchsteller (keine Förderung 

durch Dritte) 
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Sensitivitätsanalyse 
Für die Parameter, bei welchen das Ergebnis der Zusätzlichkeitsanalyse potenziell empfindlich auf 
Schwankungen reagiert, wurde eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt. Die Resultate und die Interpre-
tation sowie Schlussfolgerungen daraus gehen aus der folgenden Tabelle hervor: 
 

 

Aktuelle Kosten: 
54'500'000 CHF 

Tiefere Investitionskos-
ten für die Anlagen des 
Projekts machen dieses 
wirtschaftlicher. Erst bei 
einer Minderinvestition 
von rund 30% liegt die 
Wirtschaftlichkeit des 
Projekts mit CO2-Erträ-
gen über jener der Re-
ferenz. Es ist jedoch 
höchst unwahrschein-
lich, dass das Projekt so 
viel weniger kostet. 

 

Aktueller Preis:  
15 CHF /MWh 

Eine Erhöhung des Alt-
holzpreises hat keine 
Auswirkung auf die Wirt-
schaftlichkeit der Refe-
renz, weil die Anlage nur 
im Projektfall vorhanden 
ist. Hingegen sinkt die 
Wirtschaftlichkeit im Pro-
jektfall mit und ohne 
CO2-Erträge bei Preiser-
höhungen. Auch bei ei-
ner Variation um 50% 
wäre der Referenzfall im-
mer noch rentabler als 
der Projektfall ohne CO2-
Eträge. 

 

Aktueller Preis:  
94 CHF/MWh 

Die Wirtschaftlichkeit der 
Referenz und damit die 
Additionalität hängen 
stark vom Erdgaspreis 
ab, den Primeo bezahlt. 
Damit das Projekt ohne 
CO2-Erträge rentabler 
als die Referenz wäre, 
müsste der Erdgaspreis 
um mind. 40% steigen, 
was innerhalb der Pro-
jektlaufzeit als eher un-
wahrscheinlich ange-
nommen wird. 
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Aktueller Preis:  
160 CHF / MWh 

Die Sensitivität auf den 
Verkaufspreis für Strom, 
welcher durch das 
BHKW produziert und 
ins Netz eingespeist 
wird, ist gering. Da die 
BHKW sukzessive aus-
ser Betrieb genommen 
werden, hat eine Varia-
tion des Strompreises le-
diglich Einfluss auf die 
Referenz. Netto wird im 
Projektfall Strom für die 
Wärmepumpen in der 
neuen Zentrale benötigt.  

 

Aktueller Preis:  
175.89 CHF / MWh 

In allen drei Fällen steigt 
die Wirtschaftlichkeit 
durch höhere Wärmever-
kaufskosten. Das Projekt 
ohne CO2-Erträge würde 
bei einer Senkung des 
Verkaufspreises um rund 
10%, rentabler als die 
Referenz werden. Daher 
wird dieser Parameter 
als sensitiv für die Zu-
sätzlichkeit erachtet. 

 

Aktueller Preis:  
50.00 CHF/MWh 

Eine Erhöhung des 
Kälte-Verkaufspreis hat 
keine Auswirkung auf die 
Wirtschaftlichkeit der Re-
ferenz, weil die Anlage 
nur im Projektfall vorhan-
den ist. Die Rentabilität 
des Projekts ohne CO2-
Erträge wäre auch bei ei-
ner Verdoppelung der 
Kälte-Erträge nicht höher 
als die Referenz. 
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Aktueller Preis:  
5 CHF /MWh 

Die Kosten für die 
Ascheentsorgung der Bi-
omasse sind minim und 
haben daher keinen star-
ken Einfluss auf die Ren-
tabilitäten. In der Refe-
renz wirkt sich eine 
Preiserhöhung jedoch 
signifikanter aus, weil 
der Output an Asche aus 
Biomasse grösser ist als 
im Projektfall. 

 

Aktueller Preis:  
10 CHF /MWh 

Die Kosten für die 
Ascheentsorgung der Bi-
omasse sind minim und 
haben daher keinen star-
ken Einfluss auf die Ren-
tabilitäten. Im Projektfall 
wirkt sich eine Preiserhö-
hung jedoch signifikanter 
aus, weil der Output an 
Asche aus Altholz im Re-
ferenzfall nicht vorhan-
den ist. 

 

Aktueller  
Betriebskostensatz: 4% 

Steigende Betriebskos-
ten machen das Projekt 
insgesamt weniger ren-
tabel. Der Einfluss auf 
die relativen Wirtschaft-
lichkeiten ist marginal. 
Bei einem Anstieg des 
Kostensatzes um 30%, 
liegt die Veränderung 
des IRR bei rund 1%. 
Daher wird die Sensitivi-
tät dieses Parameters 
als gering betrachtet. 

 
 
Erläuterungen zu anderen Hemmnissen  
Mit anderen als wirtschaftlichen Hemmnissen ist für dieses Projekt nicht zu rechnen. 

Übliche Praxis 
Die Verwendung von holzbefeuerten Fernwärmenetzen zur Komfortbeheizung ganzer Quartiere stellt 
nach allgemeiner Übereinkunft in der Schweiz noch keine übliche Praxis dar. Der Verband Fernwärme 
Schweiz gab im Jahr 2018 einen ausführlichen Bericht heraus, der aufzeigt, dass Holz nur 10% der 
erneuerbaren Wärmequellen der Fernwärme ausmacht. Die fossilen Heizungen stellen somit immer 
noch die übliche Praxis dar, wenn die Heizung ersetzt werden muss. Des Weiteren entspricht es der 
üblichen Praxis den Unterhalt der fossilen Anlagen in den dezentralen Quartieranlagen weiter zu verfol-
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gen oder sie nach ihrer Nutzungsdauer durch identische Anlagen zu ersetzen, da die Anschaffungskos-
ten tiefer als bei einem Umstieg auf dezentrale und erneuerbare Lösungen sind. Nebst der doppelten 
Altholz-Feuerungsanlage ist die Installation der drei Wärmepumpen in der neuen Heizzentrale auf dem 
Areal mit erheblichen Kosten und Koordinationsaufwänden verbunden, weshalb es nicht der üblichen 
Praxis entspricht.  
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REbestehend,y  Referenzemissionen 
bestehender Bezüger 

tCO2/a  berechnet   

REneu,y  Referenzemissionen 
neuer Bezüger 

tCO2/a  berechnet   

VGas,BHKW Verbrauch Gas im 
Projektfall  

Nm3/a Monitoring- 
parameter 

Verbrauch Gas der dezentra-
len BHKW 

VGas Verbrauch Gas  
im Projektfall 

Nm3/a Monitoring- 
parameter 

Spitzenlastabdeckung,  
Ablesung Gaszähler Erdgas-
Feuerungsanlage 

HGas Heizwert Gas MWh/Nm3 0.0101 Vollzugsmitteilung BAFU 
2022, Version 8, A3 

𝐸𝐹1  Emissionsfaktor Gas tCO2/MWh 0.2030 Vollzugsmitteilung BAFU 
2022, Version 8, A3 

VHEL,R Verbrauch Heizöl  
im Projektfall 

L/a Monitoring- 
parameter 

Spitzenlastabdeckung,  
Ablesung Öl-Durchflusszähler 
Spitzenlastkessel 

HHEL Heizwert Heizöl MWh/L 0.0100 Vollzugsmitteilung BAFU 
2022, Version 8, A3 

𝐸𝐹1 ö  Emissionsfaktor von 
Heizöl 

tCO2/MWh 0.2650 Vollzugsmitteilung BAFU 
2022, Version 8, A3 

SBdez.  Stromverbrauch für 
Betrieb der dezentra-
len Anlagen 

MWh/a  Monitoring-
parameter 

 

SBHKW  Stromproduktion 
BHKW 

MWh/a  Monitoring-
parameter 

Messung Stromproduktion der 
bestehenden (dezentralen) 
BHKW 

𝐸𝐹   Emissionsfaktor  
Strom 

tCO2/MWh  0.0298  Vollzugsmitteilung BAFU 
2022, Version 8, A3 

WFW,q  Heizenergiever-
brauch bestehender 
Bezüger/Gebäude 

MWh/a  Monitoring-
parameter 

Heizenergieverbrauch beste-
hender Gebäude (q), Ablesung 
Wärmezähler* 

EFq  Durchschnittlicher 
Emissionsfaktor pro 
Quartierzentrale (q) 

tCO2/MWh  20 Werte  Siehe A3.1 Mappe «Referenz-
werte» 

ETANetz  Effizienz Wärmenetz  --- 0.9000 CO2-Verordnung (Stand 
2022), Anhang 3a, Ziff. 3.4 

EFWN,R Stromverbrauch Be-
trieb/Wärmemenge 

% 1.5000 Betriebs-Stromverbrauch pro 
erzeugte Wärmemenge tot. 

BHKWq Anteil BHKW-Wärme --- Monitoring-
parameter 

Anteil Wärme aus fossiler 
BHKW-Produktion pro Quar-
tierzentrale (q), Siehe A3.1 
Mappe «Referenzwerte» 

 ETABHKW,W Effizienz BHKW wär-
meseitig 

--- 0.6000 Siehe A3.1, Mappe «Input-
grössen und Parameter» 

ETABHKW,S Effizienz BHKW 
stromseitig 

--- 0.2500 Siehe A3.1, Mappe «Input-
grössen und Parameter» 

KFW  Kältelieferung Fern-
wärmenetz 

MWh/a  Monitoring-
parameter 

 

COPKK  Effizienz  
Kompressorkühler 

---  3.2000  Im Referenzfall würde mit die-
ser Effizienz für den Stromver-
brauch gerechnet werden 

WFW,i  Heizenergiever-
brauch neuer Bezü-
ger/Gebäude 

MWh/a  Monitoring-
parameter 

Heizenergieverbrauch berech-
tigte und neu angeschlossene 
Gebäude (i), Ablesung Wär-
mezähler 

RFi  Referenzfaktor  
(beträgt 100%, wenn 
das Jahr y innerhalb 
der ersten 20 Jahre 

---  0.7 oder 1  CO2-Verordnung (Stand 2022), 
Anhang 3a, Ziff. 3.4 
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seit der Installation 
des alten Kessels 
liegt, sonst beträgt er 
70 %. 

EFWV  Emissionsfaktor fos-
sile Heizungen (Me-
thode 1) 

tCO2/MWh  0.2200  CO2-Verordnung (Stand 2022), 
Anhang 3a, Ziff. 3.4 

 
*Ergänzung zum Parameter WFW,q : Im vorliegenden Projekt gibt es diverse bestehende Quartierwär-
mezentralen, welche jeweils über einen unterschiedliche Zusammensetzung von Wärmequellen verfü-
gen. An diese zentralen sind jeweils unterschiedliche viele Bezüger angeschlossen. Damit eine Alloka-
tion der in «A3.1_Berechnungsfile_210922.xlsx» berechneten Emissionsfaktoren sowie der Wärmelie-
ferungen aus diesen Zentralen erfolgen kann, wurde jeder Quartierzentrale eine Nr. ( = Index q) zuge-
ordnet. So können die Emissionsreduktionen für die Prognosen und im Monitoring korrekt ausgewie-
sen werden. 
 
 
5.2.2 Wirkungsaufteilung  

Es bestehen keine Finanzhilfen, welche eine Wirkungsaufteilung zur Folge hätten. Der Kanton vergütet 
lediglich eine Anschlussförderung an die privaten Abnehmer. Da für das Monitoring im vorliegenden 
Projekt die standardisierte Methode gemäss Anhang 3a und Anhang F der CO2-Verordnung (Stand 
2022) angewandt wird, hat dies jedoch keine Wirkungsaufteilung zur Folge (siehe diesbezüglich die 
Ausführungen in Kap. 2). 
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Datenquelle --- 

Erhebungsinstrument / Auswertungsinstru-
ment 

Geeichter Kältezähler bei jedem Abnehmer  

Beschreibung Messablauf Der Zähler läuft kontinuierlich und wird periodisch von 
Hand oder durch ein Leitsystem abgelesen. Die Werte 
werden in einem Erfassungsblatt dokumentiert/gespei-
chert und jährlich ausgewertet in die Excel-Datei 
«A5.1_Monitoring-File» übertragen. 

Kalibrierungsablauf Nach MessMV SR 941.210 

Genauigkeit der Messmethode ±2% 

Messintervall Kontinuierlich / Ablesung periodisch mind. 1x pro Jahr  

Verantwortliche Person  Monitoringverantwortlicher 
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5.3.3 Plausibilisierung der Daten und Berechnungen 

Im Rahmen des Monitorings werden fünf Plausibilisierungen vorgenommen, um die Konsistenz der Da-
ten zu prüfen und oder mögliche Fehlfunktionen von Zählern oder von Anlagen zu erkennen. 
 
1. Die erste Plausibilisierung betrifft die erreichte Menge von CO2-Emissionsminderungen. Die Menge 

wird mit der Prognosemenge verglichen. Abweichungen müssen begründet werden, insbesondere 
wenn sie mehr als 20% betragen. 
 

2. Zur Plausibilisierung des Wärmeverbrauches im Fernwärmenetz, wird der Wärmeverbrauch mit 
den ins Netz eingespeisten Wärmemengen verglichen. Dabei soll der Wärmeverlust auf dem Netz 
wie folgt berechnet werden:  
 

𝑉  1
Σ 𝑊 , ,  Σ 𝑊 , ,

𝑊   𝑊   𝑊  
 

 
Wärmeverluste auf dem Fernwärmenetz 𝑉 ) zwischen 9% und 15% sind akzeptabel. Gezählt 
werden dabei alle Wärmelieferungen, nicht bloss jene an Bauten, die zu Kompensationen führen. 
Wenn der Parameter  𝑉  ausserhalb der Akzeptanzgrenzen ist, geht der Monitoringverantwort-
liche den Ursachen nach und begründet die Abweichungen von der ursprünglichen Annahme. 
 

3. Zur Plausibilisierung des Kälteverbrauches im Kältenetz, wird der Kälteverbrauch mit der ins Netz 
eingespeisten Kältemengen verglichen. Dabei soll der Kälteverlust auf dem Netz wie folgt berech-
net werden:  
 

𝑉  1
𝐾
𝐾

 

 
Kälteverluste auf dem Kältenetz 𝑉 ) zwischen 0% und 5% sind akzeptabel. Wenn der Parameter 
𝑉  ausserhalb der Akzeptanzgrenzen liegt, geht der Monitoringverantwortliche den Ursachen nach 
und begründet die Abweichungen von der ursprünglichen Annahme. 

 
4. Zur Plausibilisierung der Wärmemengen zur Spitzenlastabdeckung des Fernwärmenetzes wird im 

Monitoring der Spitzenlast-Anteil wie folgt berechnet:  
 

𝑆𝐿  
𝑀  𝐻 𝐸𝑇𝐴 𝑀 ö 𝐻 𝐸𝑇𝐴

𝑊  𝑊   𝑊
 

 
Dadurch dass die dezentralen Spitzenlastkessel bis zum Jahr 2027 sukzessive abgestellt werden, 
kann der Spitzenlastanteil 𝑆𝐿  an er gesamten Wärmelieferung noch nicht eruiert werden. 
Diese Plausibilisierung gilt daher erst ab dem 4. Betriebsjahr im Projekt. Eine Abdeckung der Spit-
zenlast zwischen 16% und 24% der Wärmemengen durch die dezentralen Spitzenlastkessel  für 
das Fernwärmenetz, ist akzeptabel. Dabei wird die gelieferte Wärmemenge der Spitzenlastkessel 
durch die Summe der insgesamt gelieferten Wärmemenge zum Fernwärmenetz geteilt. Liegt der 
Parameter ausserhalb des vorgegebenen Intervalls, so geht der Monitoringverantwortliche den Ur-
sachen nach und begründet die Abweichungen von der ursprünglichen Annahme. Die Gesuchstel-
lerin hat sich langfristig jedoch das Ziel gesetzt, nach der Umsetzung des vorliegenden Projekts, 
auch einen sukzessiven Austausch dieser fossilen Kessel mit erneuerbaren Energien vorzuneh-
men. 
 

5. Zur Plausibilisierung der prognostizierten Stromflüsse im Projektfall wird der Netto-Stromverbrauch 
im Monitoring als die Differenz der eingespeisten Strommengen sowie der betrieblichen Strom-
mengen wie folgt ermittelt: 

 

𝑀 , 𝑀 , .  𝑀 , 𝑀 , .   𝑆  
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Anhang 
 
A1. Unterlagen zu Angaben und Beschreibung des Projekts, Programms inkl. Vorhaben  

(z.B. Technische Datenblätter, Belege für den Umsetzungsbeginn) 

A1.1a_VAS_Anlagenbeschreibung_Altholz_Doppelanlage 
A1.1b_VAS_Schema_Altholz_Doppelanlage 
A1.2_Baubeschrieb_Energiezentrale_WV_Birsstadt 
A1.3_Layout_Energiezentrale_Altholz_Doppelanlage 
A1.4_Anlagen_und_Objektbeschrieb_Altholz_Doppelanlage_Primeo 
A1.5_Leistungszahl_WP_Friscaldo.pdf 
A1.6a_Nachweis_UB_Bestellung_Tiefbauarbeiten.pdf 
A1.6b_Nachweis_UB_Bestellung_Rohrbauarbeiten_Leitungsbau.pdf 
 

A2. Unterlagen zur Abgrenzung zu weiteren klima- oder energiepolitischen Instrumenten  
(z.B. beantragte / erhaltene Finanzhilfen, Wirkungsaufteilung)  

Keine 

A3. Unterlagen zur Berechnung der erwarteten Emissionsverminderungen 

A3.1_Berechnungsfile 

A4. Unterlagen zur Wirtschaftlichkeitsanalyse  

A4.1_LIK_Nachweis_Strompreis_BFS.xlsx 
A4.2_Mietvertrag Version Fankhauser.pdf 
A4.3_Referenzwerte; Leistungen; abonnierte Leistungen Kunden xlsx 
A4.4a_QLM_Vertragsanpassung Brennstoffliefervertrag ALSO_27 07 21_Grünschnitzel.pdf 
A4.4b_Brennstoffliefervertrag Bürgergemeinde Therwil.pdf 
A4.4c_BWR_Sanbor_Brennstoffliefervertrag_ .pdf 
A4.5_Nachweis_Pelletpreis_proPellets.pdf 
A4.6_Nachweis_Altholzpreis.pdf 

 
A5. Unterlagen zum Monitoring 

A5.1_Monitoring-File 

A6. Geschwärzte Fassung Projekt-/Programmbeschreibung 

Keine 

A7. Geschwärzte Fassung Validierungsbericht 

Keine 

 




